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PRESSEMITTEILUNG Nr. 45/26 

Luxemburg, den 24. März 2026 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-521/21 | Rzecznik Praw Obywatelskich (Ausschluss eines Richters 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit) 

Rechtsstaatlichkeit: Die Schlussfolgerung, dass ein Richter nicht unabhängig ist, 

kann nicht allein auf eine bei seiner Ernennung begangene 

Vorschriftswidrigkeit gestützt werden, sondern erfordert eine 

Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände der Ernennung 

Die im Rahmen einer Reform des polnischen Justizsystems eingeführte Beteiligung des polnischen 

Landesjustizrats am Verfahren zur Ernennung eines Richters und das Fehlen eines wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelfs für die nicht erfolgreichen Kandidaten reichen für sich genommen für einen Ausschluss dieses 

Richters nicht aus 

In Polen beantragte eine Partei eines Zivilprozesses den Ausschluss der mit dieser Sache befassten Richterin, da ihre 

Ernennung von der KRS (Landesjustizrat) vorgeschlagen worden sei, die in ihrer neuen Zusammensetzung keine 

hinreichenden Garantien für ihre Unabhängigkeit von der Exekutive und der Legislative aufweise. Der Gerichtshof weist 

darauf hin, dass die nationalen Gerichte in der Lage sein müssen, im Rahmen des Ausschlussverfahrens die Rechtmäßigkeit 

des Verfahrens zur Ernennung von Richtern zu prüfen, und auch zu prüfen, ob diese Richter die im Unionsrecht 

vorgesehenen Erfordernisse erfüllen. Er führt aus, dass das Erfordernis eines zuvor durch Gesetz errichteten Gerichts nur 

durch Vorschriftswidrigkeiten in Frage gestellt werden kann, die insgesamt aufgrund ihrer Art und Schwere eine 

tatsächliche Gefahr der Einflussnahme anderer Teile der Staatsgewalt auf das Ernennungsverfahren begründen und beim 

Einzelnen berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des betreffenden Richters wecken können. Die 

Beteiligung der KRS in ihrer neuen Zusammensetzung am Ernennungsverfahren bzw. das Fehlen eines wirksamen 

gerichtlichen Rechtsbehelfs für die nicht erfolgreichen Kandidaten reichen einzeln oder gemeinsam betrachtet nicht aus, 

um den Ausschluss der betroffenen Richterin auszusprechen. 

Eine Partei eines Zivilprozesses vor einem polnischen Gericht beantragte den Ausschluss der mit dieser Sache befassten 

Richterin, da diese nicht wirksam zur Richterin ernannt worden sei. 

Dieses Vorbringen beruht darauf, dass die Kandidatur dieser Richterin von der KRS in ihrer neuen Zusammensetzung 

vorgeschlagen worden war und diese Zusammensetzung auf eine Reform des polnischen Justizsystems zurückgeht, die im 

Hinblick auf die Garantie der richterlichen Unabhängigkeit und den Wert der Rechtsstaatlichkeit problematisch ist. Der 

Gerichtshof hat nämlich bereits festgestellt, dass diese Einrichtung unter Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze des 

polnischen Rechts geschaffen wurde und nicht die insbesondere unionsrechtlich erforderliche Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit aufweist1. Im Übrigen ist es den nationalen Gerichten nach polnischem Recht verboten, die 

Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Ernennung von Richtern zu beurteilen. Dieses Verbot gilt selbst für die Kammer für 

außerordentliche Überprüfung und öffentliche Angelegenheiten des polnischen Obersten Gerichts, obwohl diese in Polen 

als einziges Gericht für den Ausschluss eines Richters aufgrund fehlender Unabhängigkeit sowie für Rechtsbehelfe von 

nicht erfolgreichen Kandidaten im Rahmen eines Verfahrens zur Ernennung auf eine Richterstelle zuständig ist. Darüber 

hinaus besteht diese Kammer ebenfalls aus Richtern, die auf Vorschlag der KRS in ihrer neuen Zusammensetzung benannt 

wurden2. 
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Das mit dem Ausschlussantrag befasste Gericht hat sich an den Gerichtshof gewandt. Es möchte wissen, ob ein 

Spruchkörper, dem ein Richter angehört, der im Anschluss an ein Verfahren ernannt wurde, an dem die KRS in ihrer neuen 

Zusammensetzung beteiligt war und in dessen Rahmen den nicht erfolgreichen Kandidaten kein wirksamer gerichtlicher 

Rechtsbehelf offenstand, als unabhängiges, unparteiisches und zuvor durch Gesetz errichtetes Gericht im Sinne des 

Unionsrechts betrachtet werden kann3. 

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass das Verfahren zur Ernennung von Richtern zu den Garantien gehört, die geeignet 

sind, jegliche Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu verhindern. Folglich müssen die nationalen 

Gerichte in der Lage sein, die Rechtmäßigkeit des Ernennungsverfahrens zu prüfen sowie zu prüfen, ob der 

betreffende Richter dem Erfordernis eines unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten 

Gerichts genügt4. 

Sodann führt der Gerichtshof aus, dass das Erfordernis eines zuvor durch Gesetz errichteten Gerichts nur durch 

Vorschriftswidrigkeiten in Frage gestellt werden kann, die insgesamt aufgrund ihrer Art und Schwere eine tatsächliche 

Gefahr der Einflussnahme anderer Teile der Staatsgewalt auf das Ernennungsverfahren begründen und beim Einzelnen 

berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der betreffenden Richterin wecken können. Folglich muss 

das nationale Gericht, das mit einem Antrag auf Ausschluss befasst ist, sämtliche Umstände der betreffenden 

Ernennung beurteilen, um zu ermitteln, ob diese bei den Bürgern solche Zweifel wecken können. Der Gerichtshof ist 

jedoch der Ansicht, dass weder die Beteiligung der KRS in ihrer neuen Zusammensetzung am Ernennungsverfahren 

noch der Umstand, dass den nicht erfolgreichen Kandidaten kein wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelf offenstand 

– einzeln oder gemeinsam betrachtet – ausreicht, um den Ausschluss der betroffenen Richterin auszusprechen. 

Schließlich stellt der Gerichtshof fest, dass Polen zur Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit in das 

Justizsystem und zur Sicherstellung der Achtung des Grundsatzes der Gewaltenteilung einen rechtlichen Rahmen zu 

schaffen hat, der es unter Berücksichtigung von Art und Schweregrad der im Verfahren zur Ernennung von 

Richtern begangenen Vorschriftswidrigkeiten ermöglicht, zu beurteilen, welche Möglichkeiten unrechtmäßig auf 

Richterstellen ernannte Personen haben, ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben5. 

HINWEIS: Mit einem Vorabentscheidungsersuchen haben die Gerichte der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, dem 

Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsstreits, über den sie zu entscheiden haben, Fragen betreffend die Auslegung des 

Unionsrechts oder die Gültigkeit einer Handlung der Union vorzulegen. Der Gerichtshof entscheidet dabei nicht den beim 

nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Dieser ist unter Zugrundelegung der Entscheidung des Gerichtshofs vom 

nationalen Gericht zu entscheiden. Die Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, 

wenn diese über vergleichbare Fragen zu befinden haben. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nicht amtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext und gegebenenfalls die Zusammenfassung des Urteils werden am Tag der Verkündung auf der Curia‑Website 

veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost ✆ +352 4303-3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind abrufbar über „Europe by Satellite“ ✆ +32 2 2964106. 

 

 

 

 
 

1 Vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 15. Juli 2021, Kommission/Polen (Disziplinarordnung für Richter), C-791/19 (siehe Pressemitteilung Nr. 

130/21). 

2 Urteil vom 21. Dezember 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Verbleib eines Richters im Amt), C-718/21 (siehe Pressemitteilung Nr. 206/23). 

3 Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 1 EUV und Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-521/21
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https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130de.pdf
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130de.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-718/21
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2023-12/cp230206de.pdf
https://www.linkedin.com/company/european-court-of-justice/
https://www.youtube.com/channel/UCTfyrAlsJRZF1nGLLgnDiMA
https://twitter.com/CourUEPresse
https://curia.social-network.europa.eu/%40Curia/
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4 Im Urteil vom 5. Juni 2023, Kommission/Polen (Unabhängigkeit und Privatleben von Richtern), C-204/21 (siehe auch Pressemitteilung Nr. 89) hat der 

Gerichtshof u. a. festgestellt, dass Polen durch den Erlass eines Verbots für nationale Gerichte, sich mit der Einhaltung dieser Voraussetzungen zu befassen, 

gegen seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat. 

5 Über 3 000 Richter, also ungefähr 30 % der Richter in Polen, wurden auf Vorschlag der KRS in ihrer neuen Zusammensetzung ernannt, an deren 

Unabhängigkeit berechtigte Zweifel bestehen. 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2023-06/cp230089de.pdf

